


Antrag: Fußgängerampeln mit Wurstmarkt-Motiven

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht in ihren Richtlinien für Lichtsignalanlagen (Rilsa) vor, 

dass die Verkehrsregelungen für alle auf den ersten Blick zu erkennen sein müssen.

In vielen deutschen Städte werden inzwischen Sondersymbole verwendet, wie z.B. 

Mainz:  Mainzelmännchen

Trier: Karl Marx



Bergkamen (Bergmänner)

Friedberg (Elvis)



Information:

Rechtliche Rahmenbedingungen:

Für alle nicht in der StVO vorgesehen Motive gelten Sondergenehmigungen, bei denen die jeweiligen 
Kommunen bei einem Unfall das Risiko tragen, haften zu müssen.

Die schwierige rechtliche Situation hielt jedoch viele Städte nicht von der Umsetzung ab.

Technische Umsetzung:

• Oft: Stehendes, gehendes Männchen
• Eindeutig erkennbares Motiv mit ausreichender Leuchtkraft und geringer Streubreite
• Anpassung an Lichtsignalanlagentyp erforderlich (LED, etc.)

In Bad Dürkheim 

Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität bzw. der Rhein-Haardtbahn erforderlich!




